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Dr. Magnus Brunner, LL.M. 

Bundesminister für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Herrn Präsidenten  

des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2023-0.247.627  

Wien, 26. Mai 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 14702/J vom 29. März 2023 der 

Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich 

Folgendes mitzuteilen: 

 

Eingangs wird angemerkt, dass es während des abgefragten Zeitraumes von 2017 bis 2023 

mehrere Novellen des Bundesministeriengesetzes gab, die zum Teil erhebliche 

Veränderungen in der Zusammensetzung der Bundesministerien bewirkt haben. Die 

Beantwortung erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten und unter Heranziehung aller (in 

Anbetracht der Veränderungen) vorhandenen Daten und Akten. 

Zu 1., 1.a. und 2.: 

Es darf bezüglich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kabinett des Herrn 

Bundesministers bzw. seines Amtsvorgängers auf die Beantwortung der schriftlichen 

parlamentarischen Anfragen Nr. 1559/J vom 20. April 2020, Nr. 2564/J vom 30. Juni 2020, 

Nr. 3615/J vom 1. Oktober 2020, Nr. 4791/J vom 4. Jänner 2021, Nr. 6350/J vom 21. April 

2021, Nr. 7256/J vom 7. Juli 2021, Nr. 8080/J vom 30. September 2021, Nr. 9154/J vom 22. 

September 2021, Nr. 10449/J vom 31. März 2022, Nr. 11522/J vom 30. Juni 2022, Nr. 

12461/J vom 3. Oktober 2022, Nr. 13357/J vom 14. Dezember 2022 verwiesen werden. 
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Zum Stichtag 20. März 2023 waren im Kabinett des Herrn Bundesministers 20 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Vollständigkeitshalber wird angemerkt, dass 

davon sieben Personen im Bereich der Regierungskoordination tätig waren. Weiters 

waren zum genannten Stichtag 10 Personen als Sekretariats- bzw. Assistenzkräfte, 

Kanzleikräfte, Kraftfahrer und sonstiges Hilfspersonal im Kabinett des Herrn 

Bundesministers tätig, davon eine Person im Bereich der Regierungskoordination.  

Es darf im Übrigen für das erste Quartal 2023 auf die Beantwortung der schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage Nr. 14784/J vom 30. März 2023 verwiesen werden. 

Zu 1.b.: 

Innerhalb des Abfragezeitraums haben 15 Bedienstete direkt in den regulären 

Verwaltungsdienst im BMF gewechselt (2018: 8, 2019: 2, 2020: 1, 2021: 3, 2022: 1). Von 

diesen Personen sind drei nicht mehr im Finanzressort beschäftigt bzw. haben ihr 

Dienstverhältnis beendet. Vollständigkeitshalber wird angemerkt, dass diese Anzahl auch 

jene Personen umfasst, die als Sekretariats- bzw. Assistenzkräfte, Kanzleikräfte, 

Kraftfahrer oder sonstiges Hilfspersonal im Kabinett tätig waren.  

In einem Fall erfolgte die Weiterbeschäftigung in der Linienorganisation der Verwaltung 

vorübergehend weiterhin im Rahmen des bereits bestehenden Arbeitsleihverhältnisses, 

jedoch wurde dieses Arbeitsleihverhältnis in weiterer Folge beendet und es besteht mit 

der betreffenden Person nunmehr ein Dienstverhältnis nach dem 

Vertragsbedienstetengesetz 1948. In den anderen 14 Fällen erfolgte die 

Weiterbeschäftigung im regulären Verwaltungsdienst ebenfalls auf Grundlage des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 

Entsprechend den Wertigkeiten der jeweiligen Arbeitsplätze, mit denen die Betreffenden 

nach ihrem Wechsel vom Kabinett innerhalb der Linienorganisation des BMF betraut 

wurden bzw. sind, erfolgte eine Einstufung der Bediensteten in die Entlohnungsgruppen 

v1, v2, v3 oder v4.  

Zu 3. und 4.: 

Es darf für Dezember 2017 auf den Personalplan 2017 in der Anlage IV zum 

Bundesfinanzgesetz 2017, BGBl. I Nr. 101/2016, und für März 2023 auf den Personalplan 

2023 in der Anlage IV zum Bundesfinanzgesetz 2023, BGBl. I Nr. 183/2022, verwiesen 

werden. 
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Zu 5.: 

Eingangs darf auf die aktuelle veröffentlichte Geschäfts- und Personaleinteilung des BMF 

(Stand 1. Februar 2023) verwiesen werden.  

Es gab im Abfragezeitraum Dezember 2017 bis März 2023 folgende 

Organisationsänderungen bzw. diesbezügliche Änderungen der Geschäftseinteilung (GE) 

der BMF-Zentralstelle: 

Datum GE-

Änderung 

Grund Anzahl 

Sektionen 

Anzahl 

Abteilungen 

08.01.2018 Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde die Sektion V 

aufgelöst und deren Abteilungen auf BMDW, BKA und 

BMF (Generalsekretariat, Sektion I und Sektion II) 

aufgeteilt; weiters erfolgte eine Änderung der Gruppen 

in der Sektion I und der Sektion II 

4 49 

01.05.2018 In Nachbearbeitung der BMG-Novelle 2017 wurden die 

Abteilungen „Multiprojektmanagement und 

Steuerung“ und „IT-Koordination“ zusammengeführt. 

4 48 

15.10.2018 Änderung der Gruppenstruktur in der Sektion IV 

„Steuerpolitik und Steuerrecht“ inkl. Schaffung einer 

dritten Gruppe in der Sektion IV 

4 48 

08.11.2019 Aus organisatorischen Gründen wurde der 

Aufgabenbereich „NoVA“ von der Abteilung IV/5 in den 

Aufgabenbereich der Abteilung IV/9, und der 

Aufgabenbereich „Flugabgabe“ von der Abteilung IV/9 

in den Aufgabenbereich der Abteilung IV/5 übertragen. 

Die Erhöhung der Anzahl der Abteilungen um eins 

ergab dadurch, dass die bereits bestehende „Interne 

Revision“ aufgrund ihrer Organisationsstruktur 

nunmehr auch als „Abteilung“ und nicht als sonstige 

Organisationseinheit definiert wurde. 

4 49 

01.09.2020 Neu ausgewiesen wurde die Zuständigkeit der 

Abteilung III/5 auch als Geschäftsstelle des Beirates 

nach § 23a Abs. 3 FMABG. 

4 49 

01.12.2021 Schaffung der Stabsabteilung „Budgetstrategie, 

Haushaltsanalysen und Internationales“ in der Sektion 

II, Änderung der Agenden der Abteilung II/6 sowie 

Anpassung der restlichen Sektion II an diese 

Maßnahmen; Einrichtung der Abteilung III/12 „WiEReg 

– Registerbehörde“ und Ausgliederung dieser Agenden 

aus der Abteilung III/6, Einrichtung der Abteilung IV/12 

„Internationale indirekte Steuern“ und Ausgliederung 

dieser Agenden aus der Abteilung IV/3 

4 52 
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18.07.2022 Entwicklung einer neuen BMF-Struktur aufgrund eines 

Organisationskonzeptes zur Trennung von jenen 

Bereichen, die den nachgeordneten Bereich steuern, 

und jenen Bereichen, die für das Gesamtressort von 

Bedeutung sind. Daher wurde eine Präsidialsektion 

eingerichtet und wurden die Abteilungen GS/CR, 

GS/KO, GS/VB, GS/PM, I/2, I/3 und I/5 in diese 

integriert. 

Die Sektion I wurde neu aufgestellt. Die Abteilung I/6 

wurde in die Gruppe I/A verschoben und die Gruppe 

I/B aufgelöst; die Abteilung I/8 wurde von der Gruppe 

I/A in die Gruppe I/C verschoben. 

 

Des Weiteren kamen aufgrund der BMG-Novelle 2022 

die Sektion V (aus dem ehem. BMDW) und die Sektion 

VI (aus dem ehem. BMLRT) im BMF hinzu. Diese 

Sektionen blieben in ihren Strukturen unverändert. 

7 69 

Anmerkung: Jene im Abfragezeitraum erfolgten jährlichen Verlautbarungen der Geschäftseinteilung 

des BMF, die keine organisatorischen Änderungen zum Gegenstand hatten, sondern lediglich der 

gesetzlichen Ausweisungspflicht gemäß § 7 Abs. 8 Bundesministeriengesetz 1986 dienten, sind in 

obiger Tabelle nicht angeführt.  

Durch die BMG-Novelle 2022 wurden die Sektion „Digitalisierung und E-Government“ vom 

vormaligen Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ins BMF als 

nunmehrige Sektion V und die Sektion „Telekommunikation, Post und Bergbau“ vom 

vormaligen Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ins BMF als 

nunmehrige Sektion VI transferiert. Es kam in diesem Zusammenhang zu keiner neuen 

Ausschreibung bzw. Neubesetzung der jeweiligen Sektionsleitungen, da durch diesen 

bloßen Transfer der Sektionen keine Änderungen der Arbeitsplätze bzw. der 

Organisationseinheiten bewirkt wurden, die eine Neuausschreibung bedingten.  

Die Betrauung von Personen mit einer Funktion (einem Arbeitsplatz) einer 

Abteilungsleitung erfolgt auf unbestimmte Zeit. Eine befristete Betrauung ist für 

Abteilungsleitungsfunktionen gesetzlich nicht vorgesehen (Fälle interimistischer 

Besetzungen sind davon unberührt).  

Zum Stichtag 29. März 2023 waren zwei Abteilungsleitungen und eine Stabsstelle im BMF 

interimistisch besetzt. Grund für diese interimistischen Besetzungen sind vorangegangene 

Ruhestandsversetzungen/Pensionierungen und Beendigungen von Dienstverhältnissen 

der bisherigen Funktionsinhaberinnen/Funktionsinhaber. Dabei handelt es sich um 

folgende Abteilungen und Stabsstellen: 
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Organisationseinheit  Ausschreibung 

Abteilung Präs. 1 „Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und 

Protokoll“ 

Prozess in interner 

Abstimmung  

Stabsstelle (der Sektion VI) „Sicherheitsforschung und 

Technologietransfer“ 

per 18. März 2023 erfolgt 

Abteilung Präs. 2 „Personal und Organisation BMF-Zentralleitung“  per 20. Mai 2023 erfolgt 

 

Mit Organisationsänderung vom 8. Jänner 2018 waren folgende Organisationseinheiten 

direkt dem Generalsekretär unterstellt: die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, 

Kommunikation und Protokoll, die Abteilung für Verbindungsdienst und internationale 

Koordination, die Abteilung für Controlling und Ressort-Budget und die Abteilung für 

Multiprojektmanagement und IT-Koordination (vormals Abteilung 

Multiprojektmanagement und Steuerung und Abteilung IT-Koordination).  

Durch diese Organisationsänderungen wurde aus damaliger Sicht das Ziel verfolgt, die 

Serviceorientierung zu erhöhen sowie Vereinfachungen und Effizienzsteigerungen der 

Arbeitsprozesse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMF zu ermöglichen. 

Da mit der Organisationsänderung vom 18. Juli 2022 auch die Funktion des 

Generalsekretärs im BMF abgeschafft wurde, wurde dementsprechend der Bereich des 

Generalsekretariats aufgelöst und wurden die betreffenden Abteilungen in die mit 18. Juli 

2022 neu geschaffene Präsidialsektion („Steuerung und Services“) eingegliedert.  

Zu 6.: 

Zum Stand 29. März 2023 werden im Jahr 2024 die derzeitige fünfjährige 

Funktionsperiode des Leiters der Sektion VI (Telekommunikation, Post und Bergbau) im 

BMF und im Jahr 2025 die derzeitige fünfjährige Funktionsperiode des Leiters der Sektion 

II (Budget) sowie die derzeitige fünfjährige Funktionsperiode der Leiterin der Sektion V 

(Digitalisierung und E-Government) im BMF enden.  

Im Jahr 2023 läuft keine fünfjährige Funktionsperiode einer Sektionschefin bzw. eines 

Sektionschefs im BMF aus.  

Zum Stand 29. März 2023 ist im BMF keine Sektionsleitung interimistisch besetzt, von den 

sieben Sektionschefinnen und Sektionschefs im BMF sind drei Vertragsbedienstete und 
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vier Beamtinnen bzw. Beamte. Keine Sektionschefin bzw. kein Sektionschef im BMF steht 

in einem Arbeitsleihverhältnis, alle betreffenden Personen haben ein Dienstverhältnis zum 

Bund.  

Zu 7.: 

Das Bundesministerium für Finanzen nimmt die Anteilsrechte bei nachfolgenden 

Gesellschaften wahr: 

  Gesellschaft 
Bundes-

anteil 

Eigen-

tümer-

ressort 

Geschäftsführung/Vorstand 

Ende der 

Funktions-

periode 

1 ABBAG – Abbauma-

nagementgesellschaft 

des Bundes 

100% BMF Tscherteu Alexander, Mag. 16.01.2026 

            

2 Abschlussprüferauf-

sichtsbehörde (APAB) 

AöR BMF Hofbauer Peter, Mag. 26.09.2026 

        Komarek Michael, Mag. (FH) 31.07.2024 

            

3 Buchhaltungsagentur 

des Bundes (BHAG) 

AöR BMF Dietrich Helmut 31.03.2025 

            

4 Bundesbeschaffung 

GmbH (BBG) 

100% BMF Ledolter Martin S., Dr., LL.M. 31.05.2024 

        Zotter Gerhard, Mag., MBA 31.07.2023 

            

5 Bundespensionskasse 

AG 

100% BMF Klug Marcus, Mag. o. HV 2026 

        Ziegelbecker Johannes, Mag. Dr. o. HV 2024 

        Schuster Dietmar, Dr.1 o. HV 2026 

            

6 Bundesrechenzent-

rum GmbH (BRZ) 

100% BMF Ledinger Roland, Ing. 31.10.2026 

        Sumper-Billinger Christine, Mag. 31.10.2026 

            

7 Felbertauernstraße 

AG 

60,63% BMF Poppeller Karl, Mag. 31.08.2025 

            

8 Finanzmarktaufsichts-

behörde (FMA) 

AöR BMF Ettl Helmut, Mag. 13.02.2028 

        Müller Eduard, Dkfm. MBA 05.07.2025 

 
1 stellvertretendes Vorstandsmitglied von 1.9.2023 – o. HV 2024.  
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9 Großglockner Hochal-

penstraßen AG 

79% BMF Hörl Johannes, Dr. 31.01.2029 

            

10 immigon portfolioab-

bau ag i.A. 

43,3% BMF Ithuba Capital AG Ende der Li-

quidation 

            

11 Internationales Amts-

sitz- und Konferenz-

zentrum Wien AG (I-

AKW) 

100% BMF Baumann-Söllner Susanne, Dr. 30.11.2027 

        Rotter Michael, Dipl.Ing.Dr.  31.12.2024 

            

12 KA Finanz AG 100% BMF Müller Gabriele, Dipl.-Vw.  31.12.2023 

        Urban Helmut, Dr. 31.12.2023 

            

13 Monopolverwaltung 

GmbH 

100% BMF Hofer Hannes, Mag. 30.09.2024 

            

14 Oesterreichische Nati-

onalbank (OeNB) 

100% BMF Schock Eduard, DDr. 10.07.2025 

        Steiner Thomas, DI Dr. 30.04.2025 

        Holzmann Robert, Univ.-Prof. 

Mag. Dr. Gouverneur 

31.08.2025 

        Haber Gottfried, Univ.-Prof. 

MMag. Dr. Vize-Gouverneur 

10.07.2025 

            

15 Österreichische Betei-

ligungs AG (ÖBAG) 

100% BMF Hlawati Edith, Dr. 31.01.2025 

            

16 Österreichische Bun-

desfinanzierungs-

agentur (ÖBFA) 

100% BMF Jöstl Walter, Mag.  16.04.2024 

        Stix Markus, Mag.(FH) 31.08.2025 

            

17 Österreichisches Kon-

ferenzzentrum Wien 

AG 

50% BMF Al-Jalil Abdullah Nasser, B.Sc. 31.07.2025 

        Wolf Martin, MA 31.07.2025 

            

18 Planai-Hochwurzen-

Bahnen GmbH 

23,28% BMF Bliem Georg 31.03.2028 

            

19 Verbund AG 51% BMF Kaspar Achim, Dr. 31.12.2026 

        Kollmann Peter, Dr. 31.12.2027 

        Strugl Michael, Mag. Dr.  31.12.2028 

        Zapreva-Hennerbichler, Susanna 31.12.2025 
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20 Villacher Alpenstra-

ßen GmbH 

70,59% BMF Hörl Johannes, Dr. 31.12.2025 

            

21 Volksbank Wien AG 0,69% BMF Borns Rainer, Mag. Dr.  31.05.2025 

        Fleischmann Gerald, DI 31.05.2025 

        Uher Thomas, Dr. 31.12.2025 

 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Magnus Brunner, LL.M. 

Elektronisch gefertigt 
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